
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/9/26 90/02/0034
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1990

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §97 Abs4;

Rechtssatz

Ein Straßenbenützer ist nur dann verp6ichtet, einer Anordnung iSd § 97 Abs 4 StVO Folge zu leisten, wenn der

Meldungsleger berechtigt ist, sie zu erteilen, was nur dann der Fall ist, wenn die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit

des Verkehrs diese Anordnung im konkreten Fall erfordert

(Hinweis E 4.9.1986, 86/02/0062).
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